
GEMEINDE  8474 DINHARD

EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Dienstag, 10. Mai 2022, 20.00 Uhr in der Turnhalle Dinhard 

POLITISCHE GEMEINDE 
1. Jahresrechnung 2021
2. Festsetzung des kommunalen Teilrichtplans Siedlung Welsikon
3. Festsetzung des kommunalen Verkehrsplans
4. Kreditantrag Strassensanierung mit Werkleitungsbau Noterenstrasse

im Betrage von 380'000.00 Franken
5. Kreditantrag Ausbau Lösch- und Bezugsschacht Obmann inklusive

Verbindungsleitungen im Betrage von 113'100.00 Franken
6. Genehmigung Abrechnung Instandstellung Rickenbacherstrasse mit Baukosten

von 499'781.30 Franken
7. Genehmigung Abrechnung Strassensanierung mit Werkleitungsbau Hal-

denstrasse mit Baukosten von 861'881.26 Franken
8. Genehmigung Abrechnung Erstellung Verbindungsleitung «Forrenhof» - «Gisel-

studen» mit Baukosten von 116'309.10 Franken
9. Teilrevision Entschädigungsverordnung
10. Allfälliges (Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz)
11. Mitteilungen

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung informiert Pfarrer Jürgen Terdenge über 
Neuigkeiten aus der reformierten Ortskirche Dinhard. 

Rechnungen und Anträge liegen ab 26. April 2022 in der Gemeindeverwaltung zur 
Einsicht auf und können auf der Homepage www.dinhard.ch  Politik  Gemeinde-
versammlung heruntergeladen werden.  

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Ver-
sammlung schriftlich und unterschrieben den Gemeindebehörden einzureichen.  

Anschliessend an die Gemeindeversammlung werden die Versammlungsteilnehmer 
zu einem Umtrunk in den «Treffpunkt» eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit 
den Mitgliedern der Gemeindebehörden ins Gespräch zu kommen. Die Behördenmit-
glieder freuen sich darauf. 

8474 Dinhard, 8. April 2022 DIE GEMEINDEBEHÖRDEN

http://www.dinhard.ch/




- 1 -

Weisung zu den Geschäften der Politischen Gemeinde 

1. Jahresrechnung 2021

Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'190'039.74 und ei-
nem Ertrag von Fr. 7'497'798.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 307'758.26 ab. 
Darin sind Abschreibungen von total Fr. 174'840.01 enthalten. Das Verwaltungsver-
mögen des steuerfinanzierten Bereiches beträgt per Ende 2021 Fr. 1'974'426.50, das-
jenige der gebührenfinanzierten Bereiche Fr. 1'146'932.71. Das Eigenkapital beträgt 
per Ende Rechnungsjahr Fr. 14'166'533.43.  

Der Bruttoertrag der Erfolgsrechnung fällt ca. Fr. 575'700 höher aus als budgetiert. 
Dies ist hauptsächlich auf Mehrerträge im Bereich der ordentlichen Steuern zurückzu-
führen. Aufgrund der höheren Steuerkraft ist der Anteil am Ressourcenausgleichsbei-
trag um gut Fr. 125'700 geringer ausgefallen, als angenommen. 

Der Bruttoaufwand ist etwa Fr. 98'200 höher ausgefallen. Diese Mehraufwendungen 
sind grösstenteils mit gut Fr. 87'200 im Gesundheitsbereich angefallen. Der Pflegebe-
darf der Einwohner ist stark gestiegen.  

Ansonsten gab es verschiedene Abweichungen bei Aufwand und Ertrag. Gesamthaft 
resultiert gegenüber dem Voranschlag ein um Fr. 477'458.26 positiveres Ergebnis. Der 
Ertragsüberschuss von Fr. 307'758.26 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 13'182'117.22. 

Die Investitionsrechnung weist folgende Ausgaben im Verwaltungsvermögen aus: 

Sanierung Pulverturm 13'091.97 
Schulraumplanung 20'474.10 
Strassensanierung Haldenstrasse 121'066.70 
Strassensanierung Rickenbacherstrasse 476'743.00 
Bushaltestelle Grüt 4'954.65 
Ersatz Wasserleitung Rickenbacherstrasse 23'038.30 
Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse 32'640.97 
Ersatz Steuerkabel 70'370.21 
Ringleitung «Forrenhof» - «Giselstuden» 116'309.10 
Trinkwasserkonzept in Notlagen 6'000.00 
Ersatz Abwasserleitung Haldenstrasse 25'605.06 
Genereller Entwässerungsplan (GEP) 63'368.35 
Investitionsbeitrag ARA Ellikon 30'124.55 
Teilrevision Ortsplanung 54'511.30 
Total Investitionsausgaben 
./. Anschlussgebühren 

Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen 

1’058'298.26 
  371'032.80 

   687'265.46 



- 2 -

Antrag des Gemeindevorstands 

1. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021
der Politischen Gemeinde Dinhard genehmigt.

2. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung
und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen.

Dinhard, 1. März 2022 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonder-
rechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevor-
stand beschlossenen Fassung vom 1. März 2022 geprüft.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Poli-
tischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die
finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen
Prüfung zur Kenntnis genommen.

4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die
Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Din-
hard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes zu genehmigen.

Dinhard, 15. März 2022 Rechnungsprüfungskommission Dinhard 
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2. Festsetzung des kommunalen Teilrichtplans Siedlung Welsikon

Bedeutung des Richtplans 
Der Richtplan ist eine Auslegeordnung der wesentlichen raumplanerischen öffentli-
chen Aufgaben mit einem Entwicklungszeitraum von 20 bis 25 Jahren. Der Richtplan 
soll der Gemeinde einen möglichst umfassenden Überblick über bestehende und noch 
erforderliche raumwirksame Vorhaben verschaffen, die verschiedenen Aufgaben auf-
einander abstimmen und die künftige "innere" Entwicklung der Gemeinde festlegen. 

Der Gesamtplan der Gemeinde Dinhard stammt aus dem Jahr 1983 und wird im vor- 
liegenden Verfahren aufgehoben. Eine Revision und Neujustierung der Richtplanung 
drängt sich aufgrund des Alters der Dokumente auf, zumal sich auch die raumplaneri- 
schen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben grundlegend geändert ha-
ben. Während der Siedlungs- und Landschaftsplan, der Plan der öffentlichen Bauten 
und Anlagen sowie der Versorgungsplan freiwillig sind, ist der Verkehrsplan obligato-
risch. Im Gebiet Welsikon der Gemeinde Dinhard liegen jedoch besondere Entwick-
lungsherausforderungen vor. Der Richtplan Siedlung und Landschaft wird deshalb auf 
den Teilrichtplan Welsikon beschränkt.  

Rahmenbedingungen 
Auch wenn die Gemeindeversammlung für die Festsetzung der behördenverbindlichen 
Richtpläne zuständig ist, haben die kommunalen Richtpläne den übergeordneten Vor- 
gaben der kantonalen und der regionalen Richtpläne zu entsprechen. Der kommunale 
Richtplan verfeinert die Inhalte. Der zu beschliessende Richtplan ist damit auf die über-
geordneten Vorgaben abgestimmt und genehmigungsfähig. Er dient als Grundlage für 
die Festlegung der Nutzungszonen im Zonenplan, die ergänzenden Regelungen in 
Ergänzungsplänen (z.B. Kernzonenpläne). 

Der Richtplan ist für die Behörden verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung haben 
sich im Rahmen ihres Ermessensspielraumes an die Festlegungen des Richtplanes 
zu halten. 

Wirkung 
Die Festlegungen lösen in der Regel einen planerischen Handlungsbedarf auf Stufe 
Nutzungsplanung aus. Einzelne Festlegungen sind direkt in Projekten oder Schutzver-
fügungen umsetzbar. Der Richtplan legt jedoch nicht abschliessend fest, wo und auf 
welche Weise neue Anlagen gebaut oder bestehende Anlagen an neue Anforderungen 
angepasst werden sollen; dies ist vielmehr Gegenstand der späteren Detailplanung. 

Strategie 
Das kontinuierliche Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum im Kanton Zürich bedingt 
eine langfristige, koordinierte Raumentwicklung, welche die Qualitäten des Kantons 
bei der weiteren Entwicklung berücksichtigt. Dieses Wachstum soll jedoch nicht gleich-
mässig auf alle Gemeinden verteilt werden, sondern hauptsächlich in den Stadt- und 
urbanen Wohnlandschaften gemäss kantonalen Raumordnungskonzept aufgefangen 
werden. In den restlichen Räumen, zu welchen auch die Gemeinde Dinhard zählt, sol-
len nur rund 20% des Wachstums stattfinden. Bei einer theoretischen, gleichmässigen 
Verteilung auf alle Gemeinden innerhalb dieser Räume proportional zu ihrer aktuellen 
Bevölkerungszahl, müsste Dinhard bis 2040 so zusätzlichen Wohnraum für ca. 315 
Einwohner ermöglichen.  
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Heute leben in Dinhard rund 1’740 Einwohner in den überbauten Zonen. Die rechts-
kräftigen Bauzonen besitzen ein theoretisches Fassungsvermögen von insgesamt ca. 
1'905 Einwohner. Um das erwartete Wachstum bis 2040 aufnehmen zu können, sollen 
daher hauptsächlich bestehende Innenverdichtungspotenziale aktiviert werden. In ei-
nem weiteren Schritt können zusätzliche Wohnzonenflächen notwendig werden.  

Durch die Bezeichnung von Siedlungsgebiet im kantonalen Richtplan für das Gebiet 
Schiben innerhalb Welsikon hat der Kanton der Gemeinde Dinhard eine wertvolle Ent-
wicklungsmöglichkeit geschaffen. Um diese mittelfristig nutzen zu können, sind auf 
kommunaler Stufe noch einige Planungsschritte zu durchlaufen. Nach der vorliegen-
den Anpassung der Richtplanung stehen die Anpassung der Nutzungsplanung, die 
Aufstellung von Entwicklungsverträgen mit den Grundeigentümern, das Erstellen ei-
nes Erschliessungsprojektes sowie Baubewilligungsverfahren an. Aufgrund der beste-
henden Nutzungsreserven innerhalb der heutigen Bauzonen wird eine Einzonung des 
Entwicklungsgebiets erst ab 2030 als realistisch erachtet. 

Festlegungen im Teilrichtplan Siedlung Welsikon im Detail 

A. Ortsbildschutzgebiet
Der alte Ortskern trägt wesentlich zum ländlichen Charakter von Welsikon bei. Die
gewachsene Struktur des Ortskerns soll als Identifikationselement erhalten, gepflegt
und rücksichtsvoll ergänzt werden. Seine Dichte, Gliederung und Geschlossenheit soll 
erhalten und rücksichtsvoll weiterentwickelt werden.

B. Nutzungsdichte Wohnen
Die Dichtestufen der Nutzungsdichte werden wie folgt festgelegt:

Die definitive Festlegung des Siedlungsrandes erfolgt erst mit einer nachgelagerten 
Nutzungsplanungsrevision und wird dannzumal begründet.  

Im westlichen Teil von Welsikon (Steinbüel und Altwingerten) wird bewusst eine nied-
rigere Nutzugsdichte angestrebt als in den angrenzenden Wohngebieten, da dieses 
Einfamilienhausquartier ihren Charakter erhalten sollen. Im restlichen Teil von Wel-
sikon, inklusive Entwicklungsgebiet Schiben, wird ganz im Sinne der langfristigen 
räumlichen Entwicklungsstrategie eine mittlere Nutzungsdichte angestrebt. 
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C. Wohngebiet mit Strukturerhaltung
In Wohngebieten mit Strukturerhaltung kann die Gemeinde in der Bau- und Zonenord- 
nung beispielsweise eine Quartiererhaltungszone festlegen und darin Entwicklungs-
möglichkeiten in Abstimmung auf die bestehende Struktur formulieren. Das Gebiet
Quellengrund liegt am südlichen Siedlungsrand von Welsikon am Übergang zum
Landwirtschaftsland. Das Gebiet Quellengrund wird durch eine ortsbaulich unübliche
Anordnung der Gebäudekörper sowie grosszügigen Privatgärten geprägt, welche dem
Gebiet eine besonders hohe Wohnqualität verleihen. Die kleinteilige Parzellenstruktur
kann sich jedoch ungünstig auf erwünschte Entwicklungsabsichten auswirken.

Die Bezeichnung Strukturerhaltung bedeutet: 
• Bauliche Verdichtung des Bestandes nur im Rahmen von vorgegebenen Spielre-

geln und massgeschneiderten Zonenvorschriften
• Beibehalten der Bauweise mit Beschränkung der Gebäudelänge
• Erhalten von typischen Merkmalen

Die Gemeinde kann in der Bau- und Zonenordnung Bauvorschriften festlegen, welche 
diesen Zielen entsprechen. Denkbar sind Quartiererhaltungszonen mit entsprechen-
den Zonenvorschriften, eine gezielte Regelung von Grundmassen im Rahmen der be-
stehenden Zonierung oder präzisierende Vorschriften über die Gestaltung.  

D. Gebiet für öffentliche Bauten und Anlagen
Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden öffentlichen Bauten und Anlagen im
restlichen Gemeindegebiet das erwartete Bevölkerungswachstum abfangen können,
weshalb auf Festlegungen in Welsikon im Rahmen des Teilrichtplanes verzichtet wird.

E. Entwicklungsgebiet
Das Gebiet Schiben in Welsikon wird als Entwicklungsgebiet festgelegt. Es kann etap-
piert in eine geeignete Wohnzone eingezont werden, sofern der Bedarf nachgewiesen
ist. Die Rahmenbedingungen gemäss Erschliessungskonzept sollen dabei als Grund-
lage dienen. Das Gebiet Schiben befindet sich gemäss kantonalem Richtplan inner-
halb des Siedlungsgebiets. Die Standortqualität wird als sehr gut eingeschätzt. Im Ge-
biet Schiben beabsichtigt die Gemeinde Dinhard mittel- bis langfristig die Ansiedlung
von Wohnnutzung.

F. Siedlungsrand
Der Siedlungsrand wird festgelegt, da ein optisch sanfter, harmonischer und naturna-
her Übergang zwischen Siedlung und Landschaft für das Ortsbild von Bedeutung ist.
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Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2022, sie wolle 
beschliessen: 

1. Festsetzung des kommunalen Teilrichtplans Siedlung Welsikon

1.1 Der kommunale Teilrichtplan Siedlung Welsikon vom 22. März 2022 und der
Richtplantext vom 22. März 2022 werden festgesetzt. 

1.2 Der Gesamtplan der Gemeinde Dinhard aus dem Jahre 1983 wird aufgeho-
ben. 

1.3 Der Bericht zur Mitwirkung sowie die Erläuterungen gemäss Art. 47 RPV vom 
22. März 2022 werden zur Kenntnis genommen.

1.4 Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, den kommunalen Teil-
richtplan und Richtplantext vom 22. März 2022 zu genehmigen. 

1.5 Der Gemeinderat wird ermächtigt, untergeordnete Korrekturen/Änderungen 
in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Ent-
scheiden im Rechtsmittelverfahren oder Auflagen im Genehmigungsverfah-
ren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Pub-
likation der Genehmigung öffentlich bekannt zu machen. 

Dinhard, 22. März 2022 Gemeinderat Dinhard 
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3. Festsetzung des kommunalen Verkehrsplans

Bedeutung des Verkehrsplans 
Der Verkehrsplan ist eine Auslegeordnung der wesentlichen verkehrsplanerischen öf-
fentlichen Aufgaben. Der Verkehrsplan soll der Gemeinde einen möglichst umfassen-
den Überblick über bestehende und noch erforderliche Verkehrsvorhaben verschaffen 
und die verschiedenen Aufgaben aufeinander abstimmen. Damit ist der kommunale 
Verkehrsplan ein strategisches Führungsinstrument der Gemeinde für die Steuerung 
der langfristigen Verkehrsentwicklung. Zudem stellt er die Koordination mit den Richt-
planungen der Region und des Kantons sicher. 

Der kommunale Verkehrsplan ist auf einen Entwicklungszeitraum von rund 15 bis 20 
Jahren ausgerichtet, d.h. er zeigt auch die langfristige Verkehrsentwicklung auf. 

Rahmenbedingungen 
Die im kantonalen Richtplan vom 28. Oktober 2019 sowie im regionalen Richtplan der 
Planungsgruppe Region Winterthur und Umgebung (RWU) vom 9. November 2016 
festgelegten Inhalte werden im kommunalen Verkehrsplan als übergeordnete Festle-
gungen ausgewiesen. Sie können durch die Gemeindeversammlung nicht verändert 
werden. Sie sind daher nicht Gegenstand der Beschlussfassung bzw. der Festsetzung. 
Der kommunale Verkehrsplan verfeinert die übergeordneten Inhalte.  

Die Festlegungen im kommunalen Verkehrsplan entfalten eine behördenverbindliche 
Wirkung. Mit dem zustimmenden Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Ge-
meinderat angewiesen, den Verkehr auf den innerörtlichen Strassen und Wegen im 
Sinne der Verkehrsplanfestlegungen zu organisieren. 

Verkehrspolitische Ziele 
Basierend auf der Grundhaltung, dass der Durchgangsverkehr zur Schonung der 
Wohngebiete auf den verkehrsorientierten Strassen (Kantonsstrassen) kanalisiert blei-
ben soll und diese siedlungsverträglich umzugestalten sind, ergeben sich für den Ver-
kehrsplan der Gemeinde Dinhard folgende wegleitende Ziele: 
• Der motorisierte Individualverkehr soll auf den Hauptachsen (Kantonsstrassen) ka-

nalisiert bleiben.
• Innerörtliche Strassenzüge sollen mit Blick auf den Fuss- und Veloverkehr attraktiv 

und siedlungsorientiert gestaltet werden.
• Das Strassennetz soll hinsichtlich dem motorisierten Verkehr eine genügende

Leistungsfähigkeit aufweisen, verkehrssicher und siedlungsverträglich gestaltet
sein.

• Die Rad- und Fusswegverbindungen sollen sicher, durchgängig und attraktiv sein.
Darin eingeschlossen ist die sichere Querung von Schulwegen über Hauptverkehr-
sachsen sowie die Verbindung zwischen den Ortsteilen.

• Mittels stellenweiser Schliessung von Netzlücken soll der Radverkehr gestärkt
werden.

• Die übergeordnete Koordination soll mit einer abgestimmten Planung sicherge-
stellt werden.

Übergeordnet ist es das Ziel, ein funktionierendes Gesamtverkehrssystem in der Re-
gion sicherzustellen. 
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Verkehrsplan im Detail 

A. Öffentlicher Verkehr
Der Bahnhof Dinhard wird im Halbstundentakt von der S29 (Thurbo) bedient (Verbin- 
dung Winterthur-Stein am Rhein). Der Bahnhof Thalheim-Altikon (Gemeindegebiet
Thalheim an der Thur) ist zudem insbesondere für Bewohner von Eschlikon von Be- 
deutung. In Dinhard verkehrt die Buslinie 612 (Andelfingen, Bahnhof nach Seuzach,
Bahnhof) und bedient in Dinhard insgesamt drei Haltestellen. Verbindungen bestehen
Montag – Sonntag jeweils im Stundentakt. Das Angebot wird laufend überprüft und der 
Gemeinderat setzt sich, wo möglich, für eine Angebotsoptimierung ein. Verbindliche
Festlegungen im Rahmen des Verkehrsplan sind jedoch nicht möglich.

B. Strassennetz
Strassen mit übergeordneter Bedeutung verbinden Ortschaften und Regionen. In Din-
hard haben die Seuzacherstrasse, die Welsiker-/Riedmühlestrasse und die Rutschwi-
lerstrasse eine übergeordnete Bedeutung. Bau und Unterhalt sowie Trasseesicherung
dieser Staatsstrassen sind Sache des Kantons. Dasselbe gilt für die Projektierung und
die Festsetzung der Ausbauprogramme.

Auf dem Gemeindegebiet von Dinhard sind keine Ausbauvorhaben bezeichnet. Im 
Ortsteil Eschlikon ist gemäss regionalem Richtplan eine Aufwertung des Strassen-
raums vorgesehen. Da auch wesentliche Abschnitte der übergeordneten Strassen mit-
ten durch Wohnquartiere führen, setzt sich der Gemeinderat beim Kanton dafür ein, 
dass den Verkehrsbedürfnissen und der Verkehrssicherheit ebenso Rechnung getra-
gen wird, wie im übrigen Gemeindegebiet. Mit dem regionalen Karteneintrag zur Auf-
wertung der Ortsdurchfahrt in Eschlikon sind diese Bemühungen punktuell bereits in 
die übergeordnete Planung eingeflossen. Von kommunaler Seite ist geplant, die Orts-
durchfahrt Ausser-Dinhard und Vorder-Grüt aufzuwerten. Die Festlegungen bedeuten, 
dass bauliche Massnahmen zu realisieren sind, die über die blosse Erfüllung der tech-
nischen Anforderungen hinausgehen. Gefordert ist eine attraktive und aufenthalts-
freundliche Gestaltung unter Berücksichtigung akustischer Prinzipien. Der 
Strassenraum soll in Abstimmung auf die Nutzungen der betroffenen Ortsteile aufge-
wertet werden. Da die geplante Strassenraumaufwertung im Ortsteil Dinhard auf der 
Welsikerstrasse (Kantonsstrasse) vorgesehen ist, ist eine Koordination mit dem Amt 
für Verkehr vorgesehen. Im Ortsteil Vorder-Grüt ist eine kommunale Sammelstrasse 
(Rickenbacherstrasse) betroffen, weshalb hier die Kompetenz gänzlich bei der Ge-
meinde Dinhard liegt.  

C. Parkierung
Die Gemeinde Dinhard verfügt zurzeit über keine einheitliche Regelung zur Parkplatz-
bewirtschaftung. Es besteht auch keine Regelung hierzu in der Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde. Die Möglichkeit zur Einführung einer Parkplatzbewirtschaftung ist 
in der Polizeiverordnung gegeben und könnte da unter Berücksichtigung akustischer
Prinzipien her jederzeit erfolgen. Das Angebot an öffentlichen Parkierungsanlagen er-
fährt keine Anpassung.

D. Radwege
Die Radwege bilden ein zusammenhängendes Netz, das sowohl dem Nahverkehr
(Schüler, Arbeitspendler mit Anbindung ans Netz des öffentlichen Verkehrs, Nahver-
sorgung) als auch dem Freizeitverkehr dient.
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Das Konfliktpotenzial bei gemischt geführten Rad- und Fusswegen nimmt, unter an-
derem wegen der wachsenden E-Bike-Beliebtheit, zu. Diesem Umstand ist bei künfti-
gen Projekten vermehrt Rechnung zu tragen (je nach Situation z.B. breitere Wege, 
Trennung etc.). 
Die folgenden geplanten Anpassungen zum bestehenden Netz werden festgesetzt: 

Geplante überkommunale Anpassungen: 
• Zwischen Kirchdinhard und Gemeindegrenze Rickenbach (Riedmühlestrasse): Er-

stellung Veloweg (Nebenverbindung)
• Seuzacherstrasse, Welsikon: Punktuelle Schwachstellen bei der Ortsdurchfahrt

Welsikon beheben

Geplante kommunale Anpassungen: 
• Altikerstrasse zwischen Kreuzung Vorder Grüt und Ende Mischführung Fuss- /

Velo-Trottoir; Ergänzung Radstreifen
• Büelstrasse zwischen Kreuzung Eschlikerstrasse und Welsikerstrasse; Ergänzung 

Radstreifen

Die Festsetzungen bedeuten, dass auf den als „geplant“ bezeichneten Abschnitten 
Massnahmen für einen sicheren Veloverkehr geprüft und wenn verhältnismässig sinn-
voll umgesetzt werden.  

E. Fusswege
Mit dem regionalen Wegnetz werden die wichtigsten überkommunalen Erholungs- und
Wandergebiete erschlossen. Dieses grobmaschige Netz wird insbesondere im Bauge-
biet bzw. zwischen den Ortsteilen durch die kommunalen Wege ergänzt.

Im kommunalen Verkehrsplan wird das grobmaschigere Regionalnetz verdichtet. Fol-
gende Verbindungen sind enthalten: 
• Hauptverbindungen zu den öffentlichen Einrichtungen, zu den Schulen, zu Versor-

gungseinrichtungen, zu den ÖV-Haltestellen etc.
• Wanderwege zur Erschliessung der Erholungsgebiete

Die Fusswege sind sicher und sofern verhältnismässig hindernisfrei auszugestalten. 
Im Siedlungsgebiet weisen die festgelegten Fusswege in der Regel einen Hartbelag 
auf. Ausserhalb des Siedlungsgebiets sind Wege ohne Hartbelag anzustreben.  

Die Hauptfusswege sind im Regionalen Richtplan festgelegt. Bau- und Unterhalt der 
regionalen Fuss- und Wanderwege sind Aufgabe des Kantons. 

Die folgenden geplanten Anpassungen zum bestehenden kommunalen Netz werden 
festgesetzt: 

Geplante kommunale Anpassungen: 
• Riedmühlestrasse ab Ortseingang Kirch-Dinhard bis Abzweigung Grund-

hofstrasse
• Verbindung östlich des Bahnhofs Welsikon bis Welsikerstrasse (Analog überge-

ordnet geplante Netzergänzung Veloverkehr)

Die als geplant bezeichneten Wegabschnitte sollen schrittweise realisiert und optimiert 
(z.B. Beschilderung) werden.  
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Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2022, sie wolle 
beschliessen: 

1. Festsetzung des kommunalen Verkehrsplans

1.1 Der kommunale Verkehrsplan vom 22. März 2022 und der Verkehrsplantext
vom 22. März 2022 werden festgesetzt. 

1.2 Der Bericht zur Mitwirkung sowie die Erläuterungen gemäss Art. 47 RPV vom 
22. März 2022 werden zur Kenntnis genommen.

1.3 Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, den kommunalen Ver-
kehrsplan und Verkehrsplantext vom 22. März 2022 zu genehmigen. 

1.4 Der Gemeinderat wird ermächtigt, untergeordnete Korrekturen/Änderungen 
in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Ent-
scheiden im Rechtsmittelverfahren oder Auflagen im Genehmigungsverfah-
ren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Pub-
likation der Genehmigung öffentlich bekannt zu machen. 

Dinhard, 22. März 2022 Gemeinderat Dinhard 
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4. Kreditantrag Strassensanierung mit Werkleitungsbau
Noterenstrasse im Betrage von 380'000.00 Franken

Bei der Aufnahme der diversen Strassenabschnitte in der Gemeinde Dinhard im Feb-
ruar 2021 durch die Firma Stradatech GmbH ist festgestellt worden, dass die Note-
renstrasse, im Abschnitt Langmattweg bis Oberdorfstrasse, Belagsschäden aufweist, 
die zu beheben sind. Die Schäden stellen eine qualitative Schwächung der bestehen-
den Strassenoberfläche dar und auch die Strassenabschlüsse sind in einem ungenü-
genden Zustand. Anhand der Schäden muss davon ausgegangen werden, dass die 
Fundation flächig ersetzt werden muss, damit ein gleichmässiger Aufbau des Ober-
baus erzielt werden kann. Die Länge des Projektperimeters beträgt ca. 165 m. Im Zuge 
der Strasseninstandsetzung soll die öffentliche Beleuchtung normgerecht und den 
heutigen Standards entsprechend angepasst werden. 

Die bestehenden Wasserleitungen wurden in den 50-er Jahren mit Graugussrohren 
Nennweite 125 mm erstellt. Das Projekt sieht vor, die bestehenden Wasserleitungen 
in der Noterenstrasse, im Abschnitt Langmattweg bis zur Oberdorfstrasse, neu zu er-
stellen. Die vorhandenen Armaturen (Kombi 3) aus den Jahren 1988 und 2008 bleiben 
bestehen und werden neu angeschlossen. 

Die bestehende Brunnenleitung im Abschnitt Langmatt- bis Zelgliweg wird neu erstellt. 
Der Laufbrunnen der Liegenschaft Nr. 15 wird, wegen des geringen Druckes der be-
stehenden Brunnenleitung, neu an der Verteilleitung angeschlossen.  

Es liegt die folgende Kostenschätzung vor: 

Strasse: Fr. 203'000.00 
Wasserleitung: Fr. 144'000.00 
Kanalisation:  Fr.     5'500.00 

Total Baukosten netto: Fr. 325'500.00 
MWST 7.7 %: Fr.   27'500.00 

Total Baukosten inkl. MWST: Fr. 380'000.00 

Durch die neu anfallenden Abschreibungen von jährlich rund Fr. 29'400.00 wird sich 
der gebührenfinanzierte Aufwand leicht erhöhen. Da aktuell genügend Reserven in 
den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser vorhanden sind, ist durch diese In-
vestition keine Gebührenerhöhung notwendig. 

Die Sanierung ist im 2. und 3. Quartal des Jahres 2022 vorgesehen. 
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Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2022, den erfor-
derlichen Kredit für die Sanierung der Noterenstrasse mit Werkleitungsbau in der Höhe 
von Fr. 380'000.00 inkl. MWST zu bewilligen. 

Dinhard, 9. März 2022 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission Dinhard empfiehlt der Gemeindeversammlung 
der politischen Gemeinde Dinhard vom 10. Mai 2022 den Kreditantrag Genehmigung. 

Dinhard, 15. März 2022  Rechnungsprüfungskommission Dinhard 
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5. Kreditantrag Ausbau Lösch- und Bezugsschaft Obmann inklu-
sive Verbindungsleitungen im Betrage von 113'100.00 Franken

Nach einer Information im Jahr 2017 über eine zukünftige Möglichkeit zum Zusam-
menschluss der Wasserversorgung Dinhard mit der Gruppenwasserversorgung Thur-
tal-Feldi beim neuen Bezugsschacht Obmann fand im Oktober 2021 eine Besprechung 
mit dem für die Wasserversorgung Thurtal-Feldi planenden Ingenieurbüro F + H Part-
ner AG aus Rickenbach statt. Mit Zusammenschluss der beiden Wasserversorgungen 
können die gestellten Anforderungen der GVZ und des AWEL erfüllt und die Versor-
gungssicherheit für Trink- und Brauchwasser gewährleistet werden. Die Gemeinde 
Dinhard muss dafür im Schacht Obmann die entsprechende Pumpe sowie die Steue-
rungsanlage installieren. Die Bauarbeiten der Gruppenwasserversorgung sind abhän-
gig von den Planungsarbeiten der Sanierung der Stationsstrasse beim Bahnhof Thal-
heim. Wie an der Besprechung informiert wird, plant das Tiefbauamt des Kantons Zü-
rich voraussichtlich im Sommer 2022 die Knoten- und Fahrbahninstandsetzung. Zu-
sammen mit diesen Arbeiten wird die Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi beim 
Bahnhof Thalheim an der Thur den Lösch- und Bezugsschacht Obmann mit den zu-
gehörigen Verbindungsleitungen erstellen.  

Abb.: Situation 

Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) 2020 der Gemeinde Dinhard ist vor-
gesehen, dass die bestehende Eternitleitung DN 125 mm von der Stationsstrasse bis 
zum Anschluss in der Haldenstrasse durch eine Leitung mit einem Durchmesser von 
150 mm ersetzt wird. Da nach Rücksprache mit dem Projektleiter des Tiefbauamtes 
bei einem zeitgleichen Austausch der Leitungen im Bereich der Kantonsstrasse keine 
Kosten für Belagsarbeiten anfallen, erscheint es sinnvoll, die Arbeiten mit den Bauar-
beiten des Kantons auszuführen. Ausserdem kann das Projekt in die Planungsarbeit 
der Gruppenwasserversorgung integriert werden, was Planungskosten spart und es 
bestehen bei einem zeitgleichen Ausbau Möglichkeiten auf Subventionen, die zum ak-
tuellen Zeitpunkt aber noch nicht zugesichert werden können. 

Das Ingenieurbüro F + H Partner AG, welches die Planungsarbeiten für die Gruppen-
wasserversorgung Thurtal-Feldi übernimmt, hat im Rahmen eines Vorprojekts einen 
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technischen Kurzbericht mit einer Kostenschätzung für die anfallenden Arbeiten er-
stellt: 

Lösch- und Bezugsschacht Obmann Fr.   55'000.00 
Erschliessung mit Werkleitungen  Fr.   50'000.00 

Total Baukosten netto Fr. 105'000.00 
MWST 7.7 %  Fr.     8'085.00 

Total Baukosten inkl. MWST Fr. 113'085.00 

Durch die neu anfallenden Abschreibungen von jährlich rund Fr. 5'300.00 wird sich der 
gebührenfinanzierte Aufwand leicht erhöhen. Da aktuell genügend Reserven in der 
Spezialfinanzierungen Wasser vorhanden ist, ist durch diese Investition keine Gebüh-
renerhöhung notwendig. 

Da die Kosten bei der Erstellung des Budgets 2022 noch nicht bekannt waren, sind 
diese im Voranschlag nicht enthalten. Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Din-
hard beträgt die Finanzkompetenz des Gemeinderates einmalig, ausserhalb des Vor-
anschlages, Fr. 80'000.00. Da der Betrag die Kompetenzen des Gemeinderates über-
schreitet, hat die Gemeindeversammlung über den Kredit zu entscheiden.  

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2022, den erfor-
derlichen Kredit für den Ausbau des Lösch- und Bezugsschachtes Obmann inklusive 
Verbindungsleitungen in der Höhe von Fr. 113'100.00 inkl. MWST zu bewilligen. 

Dinhard, 12. Januar 2022 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission Dinhard empfiehlt der Gemeindeversammlung 
der politischen Gemeinde Dinhard vom 10. Mai 2022 den Kreditantrag zur Genehmi-
gung. 

Dinhard, 15. März 2022 Rechnungsprüfungskommission Dinhard 
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6. Genehmigung Abrechnung Instandstellung
Rickenbacherstrasse mit Baukosten von 499'781.30 Franken

Für die Instandstellung der Rickenbacherstrasse hat der Gemeinderat und die Ge-
meindeversammlung am 2. März 2021 bzw. am 10. Mai 2021 einen Brutto-Kredit von 
Fr. 600'000.00 bewilligt.  

Die Bauarbeiten wurden zwischen Spätsommer und Herbst 2021 ausgeführt. Die nun 
vorliegende Bauabrechnung schliesst wie folgt ab: 

Kredit Instandstellung Rickenbacherstrasse Fr. 600'000.00 
Total Baukosten  Fr. 499'781.30 
Kreditunterschreitung Fr. 100'218.70 

Die Arbeiten konnten zu einem sehr guten Preis vergeben werden und die Bauarbeiten 
sind planmässig verlaufen, was zu einer erheblichen Kreditunterschreitung geführt hat. 
Der Einbau eines zusätzlichen Schiebers der Wasserversorgung und die Erstellung 
des dafür notwendigen Podests hat zu geringen, nicht geplanten Mehrkosten geführt. 
Zudem wurde der Einlenker Richtung Eichwies verstärkt. Es konnten MWST-Vorsteu-
ern in der Höhe von CHF 1‘761.40 im Bereich Wasser geltend gemacht werden. Zu 
weiteren Ausführungen gibt die Abrechnung keinen Anlass. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Bauabrechnung über die In-
standstellung der Rickenbacherstrasse in der Höhe von Fr. 499'781.30 zu genehmi-
gen. 

Dinhard, 1. März 2022 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission Dinhard empfiehlt der Gemeindeversammlung 
der politischen Gemeinde Dinhard vom 10. Mai 2022 die Bauabrechnung zur Geneh-
migung. 

Dinhard, 15. März 2022 Rechnungsprüfungskommission Dinhard 
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7. Genehmigung Abrechnung Strassensanierung mit Werkleitungs-
bau Haldenstrasse mit Baukosten von 861'881.26 Franken

Für die Strassensanierung mit Werkleitungsbau der Haldenstrasse hat der Gemeinde-
rat und die Gemeindeversammlung am 11. Februar 2020 bzw. am 23. Juni 2020 einen 
Brutto-Kredit von CHF 890'000.00 bewilligt. Darin enthalten sind die Kosten für die 
Erstellung der Beleuchtung entlang des Bahndamms zwischen der Haldenstrasse und 
der «Längerenrüti». 

Die Bauarbeiten wurden zwischen Juli 2020 und August 2021 ausgeführt. Die nun vor-
liegende Bauabrechnung schliesst wie folgt ab: 

Kredit Strassensanierung mit Werkleitungsbau  Fr. 890'000.00 
Total Baukosten  Fr. 861'881.26 
Kreditunterschreitung Fr.   28'118.74 

Die Bauarbeiten sind planmässig verlaufen und die Zusammenarbeit aller am Bau Be-
teiligten war sehr gut. Der zusätzliche Einbau des Leerrohrs für das Steuerkabel der 
Wasserversorgung zwischen Eichwis und der Längerenrüti hat Mehrkosten verur-
sacht. Es konnten MWST-Vorsteuern in der Höhe von CHF 33‘525.79 in den Berei-
chen Wasser und Abwasser geltend gemacht werden, was zur Kreditunterschreitung 
führte. Zu weiteren Ausführungen gibt die Abrechnung keinen Anlass. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Bauabrechnung über die Strassen-
sanierung mit Werkleitungsbau der Haldenstrasse in der Höhe von Fr. 861'881.26 zu 
genehmigen. 

Dinhard, 1. März 2022 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission Dinhard empfiehlt der Gemeindeversammlung 
der politischen Gemeinde Dinhard vom 10. Mai 2022 die Bauabrechnung zur Geneh-
migung. 

Dinhard, 15. März 2022 Rechnungsprüfungskommission Dinhard 
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8. Genehmigung Abrechnung Erstellung Verbindungsleitung «For-
renhof» - «Giselstuden» mit  Baukosten von 116'309.10 Franken

Für den Bau der Verbindungsleitung «Forrenhof» - «Giselstuden» hat der Gemeinde-
rat und die Gemeindeversammlung am 2. März 2021 bzw. am 10. Mai 2021 einen 
Brutto-Kredit von CHF 135'000.00 bewilligt.  

Die Bauarbeiten wurden zwischen Juli und Oktober 2021 ausgeführt. Die nun vorlie-
gende Bauabrechnung schliesst wie folgt ab: 

Kredit Verbindungsleitung «Forrenhof» - «Giselstuden» Fr. 135'000.00 
Total Baukosten  Fr. 116'309.10 
Kreditunterschreitung Fr.   18'690.90 

Die Bauarbeiten sind planmässig verlaufen. Die Zusammenarbeit der Unternehmer für 
die Tiefbau- und Rohrlegearbeiten war sehr effizient, was zu Minderkosten führte. Zu-
dem sind die Kosten für die Vermessung und Nachführung tiefer ausgefallen, als an-
genommen. Es konnten MWST-Vorsteuern in der Höhe von CHF 8‘737.25 im Bereich 
Wasser geltend gemacht werden. Zu weiteren Ausführungen gibt die Abrechnung kei-
nen Anlass. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Bauabrechnung über die Erstellung 
der Verbindungsleitung «Forrenhof» - «Giselstuden» in der Höhe von Fr. 116'309.10 
zu genehmigen. 

Dinhard, 1. März 2022 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission Dinhard empfiehlt der Gemeindeversammlung 
der politischen Gemeinde Dinhard vom 10. Mai 2022 die Bauabrechnung zur Geneh-
migung. 

Dinhard, 15. März 2022 Rechnungsprüfungskommission Dinhard 



9. Teilrevision Entschädigungsverordnung

Die aktuelle Entschädigungsverordnung ist seit Beginn der Amtsdauer 2018/2022 in 
Kraft. Der Gemeinderat erachtet den Gesamtbetrag der Entschädigung über alle Be-
hörden als gerechtfertigt und hat diesen entsprechend analog der Vorjahre im Budget 
2022 eingestellt. In den vergangenen Jahren hat sich gesamthaft die Arbeitslast der 
Behördenmitglieder kaum verändert. In einzelnen Bereichen ist sie sogar leicht gesun-
ken. Hingegen gibt es Verschiebungen innerhalb der Ressorts. Mit der Anpassung der 
Entschädigungen auf die neue Amtsperiode soll diesen Änderungen Rechnung getra-
gen werden. 

Art. 4 Pauschale Jahresbesoldung 
Beim Gemeinderat ist die Arbeitsbelastung gleichgeblieben. So soll auch die Gesamt-
summe der Behördenentschädigung für den Gemeinderat nicht verändert und bei 
Fr. 65‘500 beibehalten werden. Das Präsidium verzeichnet im Vergleich zu den Vor-
jahren einen Mehraufwand, der auf die Leitung des Teilprojekts «Bauamt» im Rahmen 
der Zusammenarbeitsprojekte ADER zurückzuführen ist. Jedes Gemeinderatsmitglied 
engagiert sich in einem Teilprojekt. Da jedes Präsidium der ADER-Gemeinde zusätz-
lich noch im Steuerungsausschuss tätig ist, beläuft sich der Arbeitsaufwand für die 
Zusammenarbeitsprojekte ADER beim Präsidium auf das Doppelte. Die Zusammen-
arbeitsprojekte werden das Gemeindepräsidium auch in der kommenden Amtsperiode 
beschäftigen. Auch die Belastung im Ressort Sicherheit hat zugenommen. Beide Ent-
schädigungen sind zu erhöhen – das Ressort Präsidium um Fr. 1'000.00 und das Res-
sort Sicherheit um Fr. 500.00. Beim Ressort Forst und der Landwirtschaft hat die Be-
lastung abgenommen und die Entschädigung kann um Fr. 500.00 reduziert werden. 
Die Betreuung der Asylsuchenden wird seit Januar 2022 von der Gemeinde Ricken-
bach übernommen. Absprachen, die bisher aufgrund der grossen Distanz zur Betreu-
ungsorganisation notwendig waren, entfallen und der Aufwand im Ressort hat sich 
markant nach unten bewegt. Eine Reduktion der Entschädigung im Ressort Soziales 
um Fr. 1'000.00 ist aus diesem Grund gerechtfertigt.  

Die Arbeitslast der Schulpflege und der Rechnungsprüfungskommission hat keine Ver-
änderung erfahren, entsprechend sind in der teilrevidierten Entschädigungsverord-
nung keine Anpassungen vorgesehen.  

Art. 10 Teuerungszulagen 
Gemäss Artikel 10 der geltenden Entschädigungsverordnung kann der Gemeinderat 
zu Beginn einer neuen Legislaturperiode die Entschädigung im Rahmen der für das 
Gemeindepersonal geltenden Bestimmungen der Teuerung anpassen. Es erscheint 
sinnvoll, die Entschädigung laufend der Teuerung anzupassen. Art. 10 ist entspre-
chend angepasst worden. 
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Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, der Teilrevision der Entschädigungs-
verordnung zuzustimmen. 

Dinhard, 15. November 2021 Gemeinderat Dinhard 

Antrag Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission Dinhard empfiehlt der Gemeinde-
versammlung der neuen Entschädigungsverordnung zuzustimmen. 

Dinhard, 15. März 2022 Rechnungsprüfungskommission Dinhard 
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